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PuG-AR   

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wie Sie unserem Schreiben entnehmen können, benötigen wir gem. § 48 EEG einen erforderlichen Nach-
weis von Ihnen, um die Vergütung für Gebäudeanlagen auszahlen zu können. 
 
Bitte beachten Sie hierzu folgende Hinweise: 
 
Sollte sich Ihre Anlage auf einem Gebäude befinden, für das die Übergangsvorschrift gemäß § 48 (3) Nr. 1 
EEG zutrifft, benötigen wir: 
 

• einen Nachweis, dass der Bauantrag, der Antrag auf Zustimmung oder die Bauanzeige für das Ge-
bäude, auf dem die Anlage errichtet wurde, vor dem 01.04.2012 gestellt wurde 

 
oder 
 

• bei nicht genehmigungspflichtigen Gebäuden: Nachweis, dass die Maßnahme der Baubehörde 
vor dem 01.04.2012 angezeigt wurde 

 
oder 
 

• bei nicht genehmigungs- und nicht anzeigepflichtigen Errichtungen: einen Nachweis, dass der 
Baubeginn vor dem 01.04.2012 erfolgte  
(z. B. Bestätigung der Baubehörde, ...) 

 
 
Sollte sich Ihre Anlage auf einem Gebäude, dass im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach 
dem 31.03.2012 errichteten Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes gemäß § 48 (3) Nr. 
2 EEG befinden, benötigen wir: 
 

• Nachweis, dass das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einer nach dem 
31.03.2012 errichteten Hofstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes steht. 
 

 

Sollte sich Ihre Anlage auf einem dauerhaft genutzten und baurechtlich genehmigten Tierstall gemäß § 48 
(3) Nr. 3 EEG befinden, benötigen wir: 
 

• Nachweis, dass der Tierstall dauerhaft genutzt und von der zuständigen Behörde genehmigt ist. 
 

 


